
 
 

 

Entsprechenserklärung 2019 

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG  

gemäß § 161 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG erklären gemäß § 161 AktG:  

Die ALBIS Leasing AG hat seit ihrer letzten Entsprechenserklärung vom April 2018 den Empfehlungen der 

Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) in der im amtlichen Teil des Bun-

desanzeigers am 24. April 2017 bekannt gemachten Fassung vom 02. Februar 2017 mit folgenden Ausnah-

men entsprochen und wird diesen Empfehlungen des DCGK mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen 

auch künftig entsprechen: 

D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat 

3.8 Absatz 3 DCGK: In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbehalt 

vereinbart werden.  

Für den Aufsichtsrat wurde eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen.  

Die Directors & Officers-Versicherung für den Aufsichtsrat sieht keinen Versicherungsschutz für vorsätzliche 

Handlungen und Unterlassungen sowie wissentliche Pflichtverletzungen vor. Versicherungsschutz wird nur 

für fahrlässig begangene Pflichtverletzungen von Aufsichtsratsmitgliedern gewährt. Nur in diesem Rahmen 

stellt sich daher die Frage nach der Vereinbarung eines Selbstbehalts. Ein Selbstbehalt für fahrlässiges Ver-

halten von Aufsichtsratsmitgliedern empfiehlt sich nicht, da die ALBIS Leasing AG bestrebt ist, für ihre Or-

gane Persönlichkeiten mit großer unternehmerischer Erfahrung zu gewinnen. Dieses Ziel könnte beein-

trächtigt werden, wenn diese mit weitreichenden Haftungsrisiken auch im Bereich des fahrlässigen Verhal-

tens rechnen müssten.  

Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat 

5.3.1 DCGK: Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der 

Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden.  

Der Aufsichtsrat bestand in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 lediglich aus drei oder vier Mitgliedern der 

Anteilseigner. Da ein beschlussfähiger Ausschuss aus mindestens drei Mitgliedern besteht, würde die Bil-

dung von Ausschüssen nicht zu einer effizienteren Tätigkeit des Aufsichtsrates führen.  

5.4.1 DCGK: Eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat wird nicht festgelegt. Dadurch 

werden Kontinuität und die Bewahrung langjähriger Expertise im Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft 

ermöglicht. 

 

 



 
 

 

Öffentliche Zugänglichkeit von Konzernabschlüssen und Zwischenberichten 

7.1.2 Satz 3 DCGK: Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sollen binnen 90 Tagen nach Ge-

schäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen sollen binnen 45 Tagen nach 

Ende des Berichtszeitraums, öffentlich zugänglich sein.  

Die durch den DCGK angestrebten Veröffentlichungsfristen für den Konzernabschluss und die Zwischenbe-

richte können derzeit nicht eingehalten werden, da die Einhaltung dieser Fristen der Gesellschaft insbeson-

dere aus Kostengründen wirtschaftlich zumutbar nicht möglich ist, wobei für die nächste Zukunft eine Än-

derung noch nicht absehbar ist. Der Abschluss wird aber unverzüglich nach Vorlage des Wirtschaftsprü-

fungsberichts durch den Abschlussprüfer und Billigung durch den Aufsichtsrat innerhalb der Viermonatsfrist 

des § 325 Abs. 4 HGB veröffentlicht.  

 

Hamburg, im April 2019 

 

Der Vorstand        Der Aufsichtsrat 


